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Die Diskussion 
um das Arbeitsförderungsgesetz

H a n s ^ a tze r, Bonn:

Die berufliche Mobilität fördern

Mit dem Entwurf eines Arbeits
förderungsgesetzes 1) hat die 

Bundesregierung den gesetzgeben
dem Körpersdiaften ein umfassen
des Reformwerk vorgelegt. Dieses 
soll an die Stelle des Gesetzes 
ü b e r  Arbeitsvermittlung und Ar
beitslosenversicherung (AVAVG) 
t r e t e n  und damit die gesetzliche 
G rund lage für die zukünftige Tä
t ig k e i t  der Nürnberger Bundesan
s ta lt nnd der Arbeitsämter bilden.

N otw endigkeit einer grundlegenden 
Reform

D ia s  AVAVG stammt aus dem 
J a h i r e  1927. Es hat seitdem zahl- 
reicääie Änderungen erfahren, von 
d en aen  besonders die der soge- 
nanan ten  Großen Novelle von 
19566 hervorzuheben sind. Inzwi- 
schesn ist das AVAVG durch 15 
w eitte re  Gesetze geändert worden, 
von denen 8 spezielle Änderungs
g e s e tz e  zum AVAVG waren. Die 
A c h te  Novelle ist gerade erst am 
1. J a n u a r  1968 in Kraft getreten. 
A lle diese Änderungen waren not
w en d ig , sie konnten jedoch eine 
R efo rm  des Gesetzes nicht ersetzen.

In d em  es die Arbeitslosenver- 
sicherung  mit ihren Lohnersatzlei
s tu n g e n  organisatorisdi und funk
tio n e ll  auf das engste mit der 
A rbeitsverm ittlung und der Berufs
b e ra tu n g  verband, war die Kon
z e p tio n  des AVAVG für seine Zeit

') B undestagsd rucksad ie  V/2291 
') G e s e tz  über A rbeitsverm ittlung und A r
be its lo sen v ers ich e ru n g  (AVAVG) in der 
F a s s u n g  der Bekanntmachung vom 3. 4. 1957 
(B undesgesetzb l. I S. 321).

außerordentlich fortschrittlich. Da
bei w ar die Arbeitslosenversiche
rung gleichsam das Gerüst, das alle 
Leistungen der Bundesanstalt trug. 
Vom systematischen Ansatz her 
w aren Arbeitsverm ittlung und Be
rufsberatung trotz ihrer gesetzlich 
verankerten Vorrangigkeit vor der 
Leistungsgewährung im Grunde nur 
Maßnahmen zur V erringerung des 
Versicherungsaufwandes ähnlich wie 
in der gesetzlichen Rentenversi
cherung die Maßnahmen zur Er
haltung, Besserung und W ieder
herstellung der Erwerbsfähigkeit ä). 
Konsequenterweise wurde dabei 
das Anlagevermögen fast aus
schließlich als Rücklage der A r
beitslosenversicherung zur Siche
rung im Falle einer größeren Ar
beitslosigkeit angesehen.

Veränderte Aufgaben der 
Bundesanstalt

In den letzten 10 Jahren hat 
sich jedoch in der Anwendung des 
Gesetzes bereits ein gewisser 
W andel vollzogen. Die anhaltende 
Vollbeschäftigung hat dazu ge
führt, daß sich die Tätigkeit der 
Bundesanstalt auf ihre arbeits
markt- und beschäftigungspoliti
schen Aufgaben konzentrieren 
konnte. Regionaler Ausgleich des 
Arbeitskräfteangebots, Unterbrin
gung der schwer zu vermittelnden 
Personen in ein Arbeitsverhältnis, 
berufliche Rehabilitation und nicht 
zuletzt die Berufsberatung traten 
immer mehr in den Vordergrund.

>) Vgl. 1236 ff RVO.

Bei dieser Anpassung an  eine ver
änderte Arbeitsm arktlage hat die 
Bundesanstalt als Selbstverwal
tungskörperschaft in enger Füh
lung mit dem Bundesarbeitsmini- 
sterium den Spielraum zu nutzen 
verstanden, den das Gesetz ihr 
einräumt. Unter anderem konnte 
die Förderung der beruflichen Bil
dung unter den Tätigkeiten der 
Bundesanstalt in den letzten Jah 
ren erheblich an Bedeutung gewin
nen. Diese Entwicklung wurde mit 
den Programmen der Bundesregie
rung zur institutioneilen und indivi
duellen Aufstiegsförderung aus den 
Jahren 1959 und 1963 eingeleitet 
und im Jahre 1965 mit der Einfüh
rung der Leistungsförderung nach 
dem Leistungsförderungsgesetz 
fortgesetzt. Sdiließlich übertrug 
das Finanzplanungsgesetz diese 
Förderungsmaßnahmen, die von 
der Bundesanstalt zunächst im 
Aufträge des Bundes durchgeführt
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worden waren, der Bundesanstalt 
mit Beginn des Jahres 1967 als 
eigene Aufgabe.^) Audi die Auf
wendungen der Bundesanstalt für 
die Berufsausbildungsbeihilfen ha
ben in dieser Zeit ständig zuge
nommen. Sie sind seit 1959 von 
jährlich 15,3 Mill. DM auf 37,3 Mill. 
DM im Jah re  1966 gestiegen. In 
diesem Zusammenhang ist schließ
lich auch die Errichtung eines In
stituts für Arbeitsmarkt- und Be
rufsforschung durch die Bundesan
stalt zu erwähnen, das kürzlich sei
ne Arbeit aufnehmen konnte.

Aber gerade durch diese Ent
wicklung haben die Selbstverwal
tung der Anstalt, die Sozialpartner 
und die Bundesregierung immer 
wieder die Grenzen der Gestal
tungsmöglichkeiten erfahren müs
sen. Manche Regelung, die erfor
derlich wurde, kam hart an den 
gesetzlich gezogenen Rahmen her
an und stand zumindest nicht mehr 
ganz mit der ursprünglichen In
tention des Gesetzes in Überein
stimmung. Trotz wohlgemeinter 
Bemühungen lief die soziale, tech
nische und wirtschaftliche Entwick
lung der Gesetzgebung davon. Und 
das ist der eigentliche Grund, 
warum durch den neuen Entwurf 
der Rahmen für eine aktive Be
schäftigungspolitik neu und erwei
tert gespannt werden mußte.

Die Aufgaben der Arbeitsmarkt- 
und Beschäftigungspolitik sind 
nicht isoliert zu sehen, sie stehen 
mit drei anderen großen gesell
schaftspolitischen Zielsetzungen in 
einem engen sachbezogenen Zu
sammenhang:
□  mit einer aktiven Konjunktur
politik, die auf einen hohen Be
schäftigungsstand ausgerichtet ist,
□  mit einer Strukturpolitik, die 
wirtschaftlichen W andlungen ge
recht werden und Anpassungen er
leichtern will,
□  mit einer modernen Bildungs
politik, die allen Schichten neue 
Chancen im gesellschaftlichen Sta
tus und Fortkommen erschließen 
will.

')  Vgl. A rtikel 7 § 2 Nr. 2 bis 5 des 
Finanzplanungsgesetzes vom 23. 12. 1966 
(Bundesgesetzbl. I S. 697).

Die Arbeitsm arkt- und Beschäfti
gungspolitik kann keine Konjunk
turpolitik ersetzen, sie kann sie 
nur sinnvoll ergänzen. In der V er
gangenheit gab es kein oder nur 
ein sehr unzureichendes konjunk
turpolitisches Instrumentarium. 
Man wußte sehr wenig über die 
richtige, der jeweiligen Konjunk
turlage angemessene V erhaltens
weise der öffentlichen Haushalte. 
So ist es zu verstehen, daß die 
Versicherten in der Arbeitslosen
versicherung sich gleichsam durch 
hohe finanzielle Polster selbst ge
gen große Arbeitslosigkeit zu 
schützen suchten oder es sogar 
wegen der fehlenden konjunktur- 
politischen Absicherung mußten.

Heute wird jedoch eine w irk
same Konjunkturpolitik betrieben. 
Damit ist zwar die Gefahr einer 
größeren Arbeitslosigkeit nicht 
endgültig gebannt. Aber es ist ge
währleistet, daß im Falle einer 
stärkeren Rezession die verant
wortlichen Stellen mit allen Kräf
ten der Gefahr einer M assenar
beitslosigkeit entgegenwirken.

Ergänzung der Konjunkturpolitik

Dadurch bekommt aber auch die 
Ansammlung von M itteln der Ar
beitslosenversicherung eine beson
dere Funktion. Denn da das Risiko 
der M assenarbeitslosigkeit nicht 
durch eine Versicherung abzudek- 
ken ist und das Rücklagevermögen 
in dieser Situation kaum  helfen 
wird, kann der Beitrag zu den 
Aufgaben der Bundesanstalt stär
ker den jeweiligen konjunkturpoli
tischen Erfordernissen angepaßt 
werden und vor allem das V er
mögen der Bundesanstalt in größe
rem Umfange als bisher beschäf- 
tigungs- und strukturpolitischen 
Zwecken dienen. Es ist ganz selbst
verständlich, daß die Zahlung des 
Arbeitslosengeldes dabei nicht ge
fährdet werden darf.

W ie sich Arbeitsmarkt- und Kon
junkturpolitik sinnvoll ergänzen 
können, hat sich im übrigen in den 
letzten M onaten beim Kurzarbei
tergeld gezeigt, dessen Verbesse
rung dem Entwurf des Arbeitsför
derungsgesetzes im Frühjahr vor

gezogen wurde. Die Zahlung des 
Kurzarbeitergeldes hat manche un
nötige Freisetzung von Arbeitneh
mern verhindert.

Beitrag zur Strukturpolitik

Aber noch viel enger ist der Zu
sammenhang zwischen den Aufga
ben der Strukturpolitik und der 
Arbeitsm arkt- und Beschäftigungs
politik. Hier liegt der entschei
dende W andel in der Zielsetzung 
des Entwurfs, der bei allen Maß
nahmen bis in die Einzelheiten 
deutlich wird. Es geht nicht mehr 
nur darum, sich für den Fall der 
Arbeitslosigkeit finanziell zu wapp
nen, sondern darum, Arbeitslosig
keit soweit wie möglich rechtzeitig 
zu verhüten und zur Bereitstellung 
produktiver Arbeitsplätze beizu
tragen.

Wirtschaftlich und technisch be
dingte Strukturwandlungen p rä
gen mehr und mehr das Bild der 
modernen Industriegesellschaft. Sie 
sind größtenteils unvermeidbar 
und gehören — ob wir wollen oder 
nicht — zum wirtschaftlichen Fort
schritt. Gerade wenn ein angemes
senes und dauerhaftes Wachstum 
der W irtschaft angestrebt wird, 
müssen auch strukturelle Ände
rungen hingenommen werden. Sie 
stellen aber, das darf man nicht 
verkennen, hohe und harte An
forderungen an die Berufstätigen. 
Die Arbeitnehmer müssen in 
wachsendem Maße beruflich und 
geistig beweglich und damit an
passungsfähig im W irtschaftsleben 
sein.

Eine hohe M obilität der A rbeit
nehmer wird auch — wie schon in 
früheren Jahren — in dem neuen 
Jahresgutachten des volkswirt
schaftlichen Sachverständigenrates 
gefordert. Die wachsende W irt
schaft, so sagen die Sachverstän
digen, kann den Arbeitnehmern 
hierbei helfen. Die Förderung der 
M obilität der Arbeitnehm er ist 
aber auch die Kernaufgabe, die 
sich der Entwurf des Arbeitsför
derungsgesetzes stellt; So könnte 
geradezu die Überschrift des Ge
setzes lauten. Strukturwandel in 
einer wachsenden Wirtschaft, eine

8 WIRTSCHAFTSDIENST 1968/1
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flexible Berufswahl und Grund
ausbildung, ständige berufliche An
passungen im Arbeitsleben und 
Wechsel des Arbeitsplatzes oder 
audi des Berufes — an diesen wirt- 
sdiaftlidien und sozialen Erforder
nissen hat sich der vorliegende 
Entwurf orientiert. Hierauf sind 
Arbeitsvermittlung, Berufs- und 
Arbeitsberatung, Statistik und Vor
ausschau sowie die Förderung der 
beruflichen Bildung auszurichten. 
Deshalb heißt es im § 3 des Ent
wurfs, daß die Bundesanstalt ins
besondere dazu beiträgt, „daß die 
berufliche Beweglichkeit der Er
werbspersonen gesichert und ver
bessert wird".

Die Bundesanstalt soll aber auch 
ihre Anlagepolitik stärker als bis
her in den Dienst strukturpoliti
scher Aufgaben stellen, sie soll 
und kann in Zukunft die W irt
schaft in der Schaffung neuer Ar
beitsplätze unterstützen. Das ist 
der Sinn einer weiteren Bestim
mung unter §3, die lautet: „Die 
Bundesanstalt hat durch ihre Maß
nahmen dabei mitzuwirken, daß 
die Struktur der Beschäftigung nach 
Gebieten und Wirtschaftszweigen 
verbessert wird."

F;1obiIität durch berufliche Bildung

Berufliche Mobilität ist aber nicht 
zu trennen von beruflicher Bildung. 
Diese schafft erst die Grundlage 
für das Anpassungs- und Umstel
lungsvermögen der Arbeitnehmer. 
Darum steht ein System der Förde
rung der beruflichen Bildung im 
Mittelpunkt des Gesetzentwurfs. 
Diese Förderungsmaßnahmen sol
len dem beruflichen Bildungswe
sen, der Grundausbildung, der 
Fortbildung und der Umschulung 
den Platz geben, der der Berufs
bildung im Rahmen des gesamten 
Bildungssystems zukommt. Diese 
Einordnung und Aufwertung der 
Berufsbildung ist eine Aufgabe, 
die noch längst nicht gelöst ist. 
Nur zu oft versteht man in der 
öffentlichen Diskussion unter 
„Bildung" nicht viel mehr als den 
Bildungsauftrag der Hochschulen 
und höheren Schulen. Es wird 
kaum davon Notiz genommen, daß 
der weitaus größte Teil der Ju-

Inhalt des Gesetzentwurfs

Der von Bundesminister Katzer 
vorgelegte Gesetzentwurf zur 

Arbeitsförderung wurde am 20. 
September 1967 vom Bundeskabi
nett verabschiedet. Er wird in die
sem Jahr von Bundestag und Bun
desrat eingehend behandelt w er
den. Die Hauptziele sind Vollbe
schäftigung, Sicherung angemesse
ner Arbeitsplätze, Erhaltung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen so
wie Schutz vor sozialem Abstieg 
durch Arbeitslosigkeit. Der Gesetz
entwurf begründet einen Rechtsan
spruch auf Förderung der beruf
lichen Bildung. Die „Bundesanstalt 
für Arbeitsvermittlung und A rbeits
losenversicherung", die bisher vor 
allem Geldleistungen bei schon 
eingetretener Arbeitslosigkeit ge
währte, soll in „Bundesanstalt für 
Arbeit" umbenannt werden und 
einen wesentlich weiteren Auf
gabenkreis bekommen.

Im einzelnen sieht der Entwurf da
zu folgende Neuregelungen vor:
□  Auch Erwachsene über 30 Jah 
ren und Jugendliche sollen in Zu
kunft Zuschüsse und Darlehen zur 
Förderung der beruflichen Ausbil
dung erhalten können.
D  Die Bundesanstalt soll beruf
liche Bildungseinrichtungen, wie 
z. B. überbetriebliche Lehrwerk
stätten, fördern; soweit notwendig, 
soll sie für ähnliche Aufgaben auch 
eigene Institutionen schaffen.
□  Die berufliche Fortbildung und 
die Umschulung sollen gefördert 
werden. Teilnehmer an Fortbil
dungskursen bekommen ein Unter
haltsgeld in Höhe von 120 “/o des 
Arbeitslosenentgeltes, das ihnen im 
Falle der Arbeitslosigkeit zusteht. 
Außerdem übernimmt die Bundes
anstalt die Kosten für die Lehr
gänge, Lernmittel, Fahrten, A rbeits
kleidung, Unterkunft und Verpfle
gung sowie die Kranken- und Un
fallversicherung.

□  Neben den Arbeitnehmern sol
len auch Selbständige einen An
spruch auf Förderung ihrer beruf
lichen Fortbildung oder Umschu
lung haben. Voraussetzung ist, daß 
sie eine gewisse Zeit unselbständig 
beschäftigt w aren oder es in Zu
kunft sein werden.
□  Die Berufsberatung der Arbeits
ämter soll ausgebaut werden. Um 
die Tendenzen am Arbeitsm arkt 
rechtzeitig erkennen zu können, 
soll die Bundesanstalt eine A rbeits
markt- und Berufsforschung betrei
ben.
□  Die Gewährung von Kurzarbei
tergeld soll erheblich erleichtert 
werden. Künftig soll es schon ge
zahlt werden, wenn in einem Zeit
raum von vier Wochen mehr als 
15 Vo der Arbeitszeit für minde
stens ein Drittel der Arbeitnehmer, 
die in einem Betrieb beschäftigt 
sind, ausfallen. Kurzarbeitergeld 
soll auch bei vorübergehender Still
legung eines Betriebes gewährt 
werden.
□  Zum Schlechtwettergeld ist ein 
Zuschlag für Aufwendungen vor
gesehen, die durch die Arbeitsbe
reitschaft der Bauarbeiter entstehen 
(z. B. Fahrt zur Arbeitsstelle).
□  Zur Förderung des W interbaus 
sollen Bauunternehmern Zuschüsse 
zu den M ehrkosten in der Schlecht
w etterzeit gewährt werden.
□  Um schwer zu vermittelnden, 
meist älteren Arbeitnehmern neue 
Arbeitsplätze zu beschaffen, sollen 
von der Bundesanstalt Arbeiten, 
die im öffentlichen Interesse lie
gen und sonst nicht im gleichen 
Umfang unternommen werden kön
nen, finanziell gefördert werden.
□  Soweit die Liquidität der Bun
desanstalt gewährleistet ist, sol
len ihre Rücklagen in Zukunft auch 
zur Schaffung und Sicherung von 
Arbeitsplätzen in Gebieten ver
wandt werden, die durch Struktur
wandlungen bedroht sind.

WIRTSCHAFTSDIENST 1968/1
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gendlidien nadi dem Absdiluß der 
Volkssdiule oder einer Realschule 
unm ittelbar in das Berufsleben und 
W irtschaftsleben ein tritt und sidi 
damit auf diesem Felde die Auf
gabe der W eiter- und der Auf
stiegsbildung stellt. H ier werden 
mit dem Arbeitsförderungsgesetz 
andere Akzente gesetzt und vor 
allem auch wirksame Instrumente 
mit dem nötigen finanziellen Rück
halt zur Bildungsförderung geschaf
fen.

ForibUdung und Umschulung

Der Zwang zur beruflichen Mobi
lität bedeutet, daß neben die Be
rufsausbildung als gleidiwertige 
Zweige der beruflichen Bildung die 
beruflidie Fortbildung und die Um
schulung treten. Die Grundausbil
dung in der Lehrzeit kann in Zu
kunft nur nodi das — möglidist 
breit anzulegende — Fundament 
sein, auf dem Fortbildung und 
Umschulung aufbauen können.®) 
W ährend des ganzen Erwerbsle
bens muß das berufliche W issen 
durch ständige Fortbildung auf 
dem jeweils hödisten Stand gehal
ten werden. Dabei kann sidi für 
den einzelnen unter Umständen 
sogar mehrmals die Notwendig
keit ergeben, seinen Beruf zu 
wechseln. W enn schon heute fast 
50 "/a der Erwerbstätigen nidit 
mehr in ihrem zunädist erlernten 
Beruf tätig sind, so kennzeidinet 
das eine Entwicklung, die sidi in 
den nächsten Jahren und J a h r- . 
zehnten verstärk t fortsetzen wird.

So wird die Förderung der be- 
ruflidien M obilität und damit die 
Förderung der beruflichen Bildung 
zu einer Hauptaufgabe der mo
dernen Arbeitsmarkt- und Besdiäf- 
tigungspolitik. Sie ist das widitig- 
ste Anliegen der Reform. Dement
sprechend enthält der Gesetzent
wurf ein umfassendes System von 
Leistungen zur Förderung von be- 
ruflidier Ausbildung, Fortbildung 
und Umschulung. Von besonderer 
Bedeutung ist, daß auf diese Lei
stungen bei Erfüllung der gesetz- 
lidien Voraussetzungen ein Rechts- 
ansprudi bestehen soll. Damit wird

der Bildungsförderung auf der 
Stufe der Lehr- und Anlernberufe 
der Platz eingeräumt, der ihr in
nerhalb des gesamten Bildungs
wesens, das sdiließlich nicht nur 
Gymnasial- und Hodisdiulbildung 
umfaßt, nach ihrer Bedeutung für 
die Allgemeinheit zukommt.

Rechtsanspruch auf Unterhaltsgeld. .

Die wichtigste Leistung, die der 
Entwurf für die Förderung von 
Fortbildung und Umschulung vor
sieht, ist das Unterhaltsgeld. Es 
soll für die Dauer eines Fortbil- 
dungs- oder Umschulungslehrgangs 
den Lebensunterhalt des A rbeit
nehmers und seiner Familie
sichern. Es beträgt 120 “/o des für 
den Arbeitnehmer in Betracht 
kommenden Arbeitslosengeldes 
und wird in der Regel bis zu zwei 
Jahren, in besonderen Fällen audi 
für eine längere Zeit gewährt. Für 
bestimmte berufliche Bildungsmaß
nahmen ist das Unterhaltsgeld be
reits im Vorgriff auf das A rbeits
förderungsgesetz vom 1. April 1967 
durch das Siebente Änderungsge
setz zum AVAVG®) eingeführt 
worden. Dabei wurde jedoch noch 
kein Rechtsanspruch auf diese Lei
stung begründet. Neben dem Un
terhaltsgeld trägt die Bundesanstalt 
auch die notwendigen Kosten, die 
dem Arbeitnehmer durch die Teil
nahme an einem Fortbiidungs- oder 
Umschulungslehrgang entstehen 
(insbesondere Lehrgangskosten, 
Fahrtkosten etc).

. .  für Arbeitnehmer und Selbständige

Die wirtschaftlichen W andlungs
prozesse treffen Arbeitnehm er und 
Selbständige gleidiermaßen. Die 
Selbständigen sollen daher von der 
Förderung der beruflichen Fort
bildung und Umschulung nidit 
ausgeschlossen sein. Voraussetzung 
ist aber, daß der Selbständige ent
w eder in Zukunft eine A rbeitneh
m ertätigkeit aufnehmen will oder 
bereits eine angemessene Zeit lang 
als Arbeitnehm er Beiträge zur Bun-

®) Vgl. Jah resgu tad iten  1965 Ziffern 269, 
272, 282.

®) Vgl. A rtikel I Nr. 16 des S iebenten Ge
setzes zur Ä nderung des G esetzes über 
A rbeitsverm ittlung  und A rbeits losenver
sicherung vom  10. 3. 1967 (Bundesgesetzbl. I 
S. 266).

desanstalt entrichtet hat. Damit 
kann in Zukunft unter Umständen 
sogar die Fortbildung für eine 
selbständige Erwerbstätigkeit ge
fördert werden.

Leistungsfähige 
Bildungseinrichtungen

Die individuelle Förderung der 
beruflichen Bildung kann jedodi 
nur Erfolg haben, wenn leistungs
fähige private und öffentliche Bil
dungseinrichtungen mit einer aus
reichenden Gesamtkapazität in ei
ner dem jeweiligen Bedarf ange
paßten regionalen Streuung vor
handen sind. Dazu müssen zunächst 
die bereits bestehenden Einrichtun
gen erw eitert und m odernisiert 
werden. Daneben müssen neue 
Einrichtungen gesdiaffen werden, 
für die sich in den industriellen 
Ballungsgebieten die Form von 
beruflichen Bildungszentren emp
fehlen wird. Zur Ergänzung der be
trieblichen Berufsausbildung w er
den überbetriebliche Lehrwerk
stätten benötigt, um die oft unver
meidliche Einseitigkeit der Aus
bildung am Arbeitsplatz auszuglei
chen und damit bereits von der 
Ausbildung her die berufliche An
passungsfähigkeit zu erhöhen.’) 
Neben die individuelle Förderung 
soll daher nach dem Entwurf die 
institutioneile Förderung treten. 
Sie besteht in der Gewährung von 
Zusdiüssen und günstigen Dar
lehen für Aufbau, Erweiterung und 
A usstattung von Einriditungen. Es 
wird zu den Aufgaben der Bundes
anstalt gehören, für erforderliche 
neue Einrichtungen die geeigneten 
Träger zu finden, und nur dort, wo 
ihr das nicht gelingt, soll sie bei 
dringendem Bedarf selbst die feh
lenden Bildungseinriditungen ein
schließlich überbetrieblicher Lehr
w erkstätten errichten dürfen (§53).

Umschulung und Fortbildung 
können die M obilität der Arbeits
kräfte nur erhöhen, wenn sie 
marktgerecht sind. Diese Bildungs
maßnahmen müssen daher auf der 
Grundlage eingehender Analysen 
der Arbeitsm arkt- und Berufsstruk
tur und ihrer voraussiditlichen Ent-

') Vgl. Jah resg u tad iten  1965 Ziffer 271.
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Wicklung geplant werden. Der 
Sachverständigenrat hat in seinem 
Jahresgutaditen 1965 darauf hinge
wiesen, daß für eine langfristige 
Planung der beruflichen Bildung 
z. Z. noch selbst elementare V or
aussetzungen fehlen.*) Daher ist 
eine ständige Arbeitsmärkt- und 
Berufsforschung notwendig, die 
sinnvollerweise von der Bundesan
stalt selbst oder in ihrem Auf
träge betrieben wird. Nach dem 
Entwurf soll der Bundesanstalt die
se Aufgabe deshalb ausdrücklich 
übertragen werden. Da die Bundes
anstalt dabei jedoch nicht immer 
mit den vorhandenen Unterlagen 
auskommen wird, soll der Bundes
arbeitsminister die Bundesanstalt 
erforderlichenfalls durch Rechtsver
ordnung mit statistischen Erhebun
gen über Beschäftigte, berufliche 
Tätigkeiten und Bildungsmöglich
keiten beauftragen können (§ 7).

Erhaltung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen

Dem übergeordneten Ziel des Ge
setzentwurfs, Arbeitslosigkeit zu 
vermeiden, dienen auch die Lei
stungen zur Erhaltung und Schaf
fung von Arbeitsplätzen. Unter die
ser Bezeichnung faßt der Entwurf 
im Dritten Abschnitt das Kurzar
beitergeld, die Förderung der 
ganzjährigen Beschäftigung in der 
Bauwirtschait und die Maßnahmen 
zur Arbeitsbeschaffung zusammen. 
Von den neuen Regelungen seien 
im folgenden nur die wichtigsten 
erwähnt.
□  Beim Kurzarbeitergeld werden 
die Voraussetzungen für die Ge
währung erheblich erleichtert. Ins
besondere soll es auch im Falle 
einer strukturellen Anpassung der 
Betriebe und bei vorübergehenden 
Stillegungen zu gewähren sein. Bei 
der Bemessung wird in Zukunft das 
volle durch den Arbeitsausfall ent
gangene Arbeitsentgelt zugrunde 
gelegt.

□  Beim Schlechtwettergeld sieht 
der Entwurf einen Zuschlag in Höhe 
von 5 °/o des Eckstundenlohnes für 
Maurer vor. Diese Regelung ist in
zwischen jedoch bereits durch das

') Vgl. Jahresgutaditen  1965 Ziffer 265.

Achte Änderungsgesetz zum 
AVAVG vorgezogen worden und 
am 1. Januar 1968 in Kraft getreten.
□  Mit der Einführung einer pro
duktiven W interbauförderung soll 
ein möglichst großer Teil der bisher 
für das Schlechtwettergeld aufge
wandten Mittel der Bundesanstalt 
einer wirtschafts- und gesellschafts
politisch sinnvolleren Verwendung 
zugeführt werden. Unternehmer des 
Baugewerbes sollen Zuschüsse zu 
ihren Lohnkosten in den M onaten 
Januar und Februar erhalten kön
nen, wenn sie durch ausreichende 
Schutzvorrichtungen dafür sorgen, 
daß auf der Baustelle bei jedem 
normalen W interw etter gearbeitet 
werden kann. Dafür sollen die Zu
schüsse an die Bauherren nach 
§ 143 a AVAVG, die sich nicht be
w ährt haben, fortfallen. Die neue 
Leistung könnte nach einer gewis
sen Anlaufzeit dazu führen, daß 
das gesellschafts- und wirtschafts
politisch bedeutende Ziel einer 
ganzjährigen Beschäftigung in der 
Bauwirtschaft in greifbare Nähe 
rückt.
□  Die bisherige „Wertschaffende 
Arbeitslosenhilfe", in deren Rah
men zusätzliche Arbeiten zur Be
schäftigung von Arbeitslosen ge
fördert werden, soll unter der 
neuen Bezeichnung „Maßnahmen 
zur Arbeitsbeschaffung" wieder zu 
einem wirkungsvollen Instrument 
der A rbeitsm arktpolitik werden. 
Sie soll vor allem der Beschaffung 
von Arbeitsplätzen für ältere und 
andere A rbeitnehm er dienen, deren 
Unterbringung auf dem A rbeits
m arkt erschwert ist.

Leistungen bei Arbeitslosigkeit

Neben diesen Hilfen und Maß
nahmen einer auf Vollbeschäfti
gung ausgerichteten Arbeitsmarkt- 
und Beschäftigungspolitik werden 
jedoch auch die Leistungen bei Ar
beitslosigkeit — Arbeitslosengeld 
und Arbeitslosenhilfe — weiterhin 
ihre wichtige Funktion zu erfüllen 
haben. Diese Leistungen müssen 
heute zwei Forderungen gerecht 
werden. Sie müssen ihrer Höhe 
nach so bemessen sein, daß dem 
arbeitslosen Arbeitnehm er sein

bisheriger sozialer Status während 
der Arbeitslosigkeit erhalten bleibt 
und im Falle einer Rezession mit 
erhöhter Arbeitslosigkeit kein zu 
starker prozyklisch wirkender 
Rückgang der Konsumkraft der Ar
beitnehm er eintritt.

Dieser Forderung ist bereits vor 
einem Jahr durch das Siebente Än
derungsgesetz zum AVAVG, mii 
dem die ursprünglich für das Ar
beitsförderungsgesetz vorgesehe
nen Leistungsverbesserungen vor
weggenommen wurden, weitgehend 
Rechnung getragen worden. Der 
Entwurf kann sich daher darauf 
beschränken, die jährliche Anpas
sung der Leistungsbemessungsgren
ze (z. Z. 1300 DM monatlich) an die 
Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
(z. Z. 1600 DM monatlich) einzufüh
ren und die Voraussetzungen für 
den Erwerb von Leistungsansprü
chen in einigen Beziehungen zu 
verbessern (z. B. durch W egfall der 
dreitägigen W artezeit).

Das zweite Erfordernis ist, daß 
die Rechtsvorschriften, nach denen 
die Leistungen gewährt werden, 
möglichst einfach sind, damit sie 
die Verwendung von datenverar
beitenden Maschinen und bei einer 
plötzlichen Zunahme der A rbeits
losigkeit auch den Einsatz von Zu
satzkräften in  der Sachbearbeitung 
der A rbeitsäm ter ermöglichen. Dem 
entsprechen die Neuregelung der 
Sperrfristen und eine Vielzahl wei
terer Rechtsänderungen.

Neuregelung der Vermögensanlage

Eine besondere Bedeutung kommt 
der Neuregelung der Vermögens
anlage zu. Das Vermögen der Bun
desanstalt soll in erheblich größe
rem Umfange als bisher struktur
politisch wichtigen Investitionen 
dienen können. Solche langfristigen 
Anlagen waren bisher nur in engen 
Grenzen möglich. Da die Rücklage 
für die Finanzierung des A rbeits
losengeldes im Falle einer größeren 
Arbeitslosigkeit angesammelt wur
de, mußte bei der Anlage stets eine 
ausreichende Liquidität gewahrt 
bleiben.
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In Zukunft gilt diese Besdirän- 
kung nur noch für eine Hälfte der 
Rücklage. Dieser Teil ist als 
„ Schwankungsreserve" kurzfristig 
anzulegen, und zwar im Einverneh
men mit der Deutschen Bundesbank 
zu zwei Dritteln in Geldm arktpa
pieren. Bei dieser konjunkturneu
tralen Anlage kann ein Rückgriff 
auf die Sdiwankungsreserve zu 
keiner Verschärfung der Rezession 
führen. Die Sollhöhe der Schwan
kungsreserve ergibt sich aus einer 
Gleitklausel, nach der sie mit den 
Löhnen steigt und damit in ihrem 
Leistungswert erhalten bleibt. Sie 
soll im allgemeinen mindestens 2 ”/o 
der A rbeitsentgelte betragen, von 
denen im letzten Kalenderjahr die 
Beiträge zur Bundesanstalt berech
net w orden sind (z. Z. etwa 
3,3 Mrd. DM).

Dagegen soll die Bundesanstalt 
mit der anderen Hälfte der Rück
lage an W irtschaft und Gemeinden 
für die Verbesserung der regiona
len W irtschaftsstruktur — z. B. 
durch die Ansiedlung neuer Betrie
be — zinsgünstige Investitionskre
dite mit Laufzeiten bis zu 25 Jah 
ren vergeben können. Damit kann 
die Bundesanstalt wirksamer als 
bisher dazu beitragen, die struk
turpolitischen Finanzierungsaufga
ben, beispielsweise an Rhein und 
Ruhr, zu lösen. Auf einem m ittel
baren W ege wird die volle Liquidi
tät auch dieses Teils der Rücklage 
gewahrt. Sollte einmal die Schwan
kungsreserve nicht ausreichen, um 
den finanziellen Bedarf der Bun
desanstalt zu decken, so gewährt 
der Bund der Bundesanstalt Dar
lehen bis zur Höhe ihrer langfristi
gen Investitionen (§ 183).

Z ustiiT tm ung u n d  Kritik

Der Gesetzentwurf hat in der 
Öffentlichkeit v/eithin lebhafte Zu

stimmung gefunden. An zwei Punk
ten entzündet sich jedoch immer 
wieder eine teilweise sogar recht 
sdiarfe Kritik. Das ist einmal die 
Behauptung, die Selbstverwaltung 
werde eingeschränkt, zum anderen 
die Frage der Finanzierung.

W as den ersten Einwand betrifft, 
so findet er in Konzeption und 
W ortlaut des Gesetzes kaum eine 
Stütze. Die Bundesanstalt soll die 
Rechtsform einer Selbstverwal
tungskörperschaft uneingeschränkt 
behalten, die Rechte der Organe 
werden grundsätzlidi nicht be
schnitten. Insbesondere bleibt das 
autonome Satzungsrecht der Bun
desanstalt erhalten. N ur auf den 
Gebieten der beruflichen Bildung 
und der Arbeitsbeschaffung soll der 
Bundesarbeitsminister die Möglich
keit erhalten, die notwendigen Re
gelungen hilfsweise durdi Redits- 
verordnung zu treffen, falls die 
Bundesanstalt von ihrer prim ären 
Rechtsetzungsbefugnis auf die 
Dauer keinen Gebrauch macht.

Die Bindung an das Einverneh
men mit der Deutschen Bundes
bank bei der Anlage eines Teils 
der Schwankungsreserve ist aus 
konjunktur- und finanzpolitischen 
Erwägungen geboten. Im übrigen 
tritt sie nur an die Stelle einer 
kürzlich durch das Gesetz zur För
derung der Stabilität und des 
W^achstums der W irtschaft geschaf
fenen ähnlichen Regelung des gel
tenden Rechts.

Dagegen entbehrt der Einwand, 
daß Arbeitsverm ittlung, Berufsbera
tung und insbesondere die Förde
rung der beruflichen Bildung als 
Aufgaben der Allgemeinheit aus 
Steuerm itteln oder aus einer allge
meinen „Beschäftigungsabgabe" zu 
finanzieren seien, nicht einer ge
wissen Bereditigung. Bei der ge
genwärtigen H aushaltslage des

Bundes kann für die nächsten Jahre 
jedoch nur die im Entwurf vorge
sehene Finanzierung aus Beitrags
m itteln der Bundesanstalt in Be
tracht kommen. Damit stellt sidi 
die Frage, ob die neuen M aßnah
men, die der Entwurf vorsieht, trotz 
ihrer unbestrittenen Dringlichkeit 
angesichts des Strukturwandels 
insbesondere an Rhein, Ruhr und 
Saar nur wegen des Finanzierungs
problems zurückgestellt werden 
sollen. Diese Frage kann wohl nur 
verneint werden. Die Bundesanstalt 
muß die neuen Aufgaben bereits 
je tzt übernehmen. Hinsiditlich der 
Finanzierungsfrage sollte es genü
gen, daß die Bundesregierung bis 
zum Ende des Jahres 1974 einen 
Erfahrungsbericht über die Förde
rung der beruflichen Bildung zu 
erstatten  und ggf. Vorschläge für 
eine N euregelung der Finanzierung 
vorzulegen hat (§ 233).

Ausblick

Mit dem Arbeitsförderungsgesetz 
wird die gesetzliche Grundlage für 
eine auf die Zukunft ausgeriditete 
Arbeitsm arkt- und Beschäftigungs
politik geschaffen. Das Ziel ist Voll
beschäftigung trotz ständiger Struk
turwandlungen und eines immer 
schnelleren technischen Fortsdiritts. 
Das wichtigste Mittel ist die För
derung der beruflichen Mobilität. 
Der Erfolg wird sich nicht von sel
ber einstellen. Er hängt von dem 
Leistungs- und Aufstiegswillen der 
Menschen ab, für die die gesetz
lichen Hilfen bestimmt sind, sowie 
von einer tatkräftigen M itarbeit 
von W irtschaft und Verwaltung. 
Die wichtigste Zukunftsaufgabe 
wird daher sein, die Menschen von 
der Notwendigkeit ständiger be
ruflicher M obilität zu überzeugen 
und damit die erforderlichen A kti
v itäten  anzuregen.

4 4  F I L I A L E N  U N D  Z W E I G S T E L L E N  I N H A M B U R G ,  C U X H A V E N  U N D  K I E L
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Herm ann^ eerm an n , Düsseldorf:

Vollbeschäfiigung noch nicht gesichert

Bereits seit Jahren hat der DGB 
zahlreiche Vorschläge zu einer 

aktiven Arbeitsm arktpolitik ge
macht, die jedoch ungehört verhall
ten. Erst im Jahre 1966 befaßten 
sich Bundestag und Bundesregie
rung mit arbeitsmarktpolitischen 
Problemen — zu einem Zeitpunkt 
also, als eine unausgeglichene Be
schäftigungslage bereits sichtbar 
wurde. Der neue Entwurf des A r
beitsförderungsgesetzes soll nun in 
erster Linie die berufliche M obilität 
(Ausbildung, Fortbildung, Umschu
lung) erhöhen. Unrichtig ist es je 
doch, wenn heute einseitig behaup
tet wird, „Sicherung der Vollbe
schäftigung durch berufliche Mobili
tät". Denn um auch in Zeiten einer 
Rezession einen höchstmöglichen 
Beschäftigungsstand zu sichern, 
sind neben diesen Maßnahmen auch 
eine planvolle Konjunkturpolitik, 
die Erstellung von Strukturprogram 
men und Regionalprogrammen so
wie vorsorgende staatliche A rbeits
marktprogramme, aber aucii staat
liche Sozialprogramme, die den 
einzelnen vor negativen Folgen 
einer Unterbeschäftigung bewahren, 
notwendig. Damit w ird deutlich, 
daß das Arbeitsförderungsgesetz 
nur e i n e s  der notwendigen In
strumente ist, daß aber daneben 
und mit gleichem Gewidit auch an
dere den Arbeitsm arkt stabilisie
rende Maßnahmen erforderlich 
sind.

Weiterhin muß darauf hingewie
sen werden, daß sich m ehrere inter
nationale Organisationen, insbeson
dere die Internationale A rbeits
organisation und die OECD, schon 
seit Jahren mit Fragen einer Be- 
schäftigungs- und A rbeitsm arkt
politik befassen. Die Empfehlungen 
und Übereinkommen dieser Orga
nisationen können für die Bundes
republik eine gute Basis zukünfti
ger politischer Planungen darstel
len. Und dieses um so mehr, als die 
Dokumente nicht nur einseitig par

tiell die Probleme angehen, sondern 
Gesamtmaßnahmen vorschlagen.

Berufliche !\AobiIität

Die Bestimmungen des Arbeits
förderungsgesetzes, die sich mit 
Fragen der beruflichen M obilität 
befassen, stellen auf diesem Teil
gebiet eine gute Entwicklung der 
bereits heute vorhandenen Hilfen 
für berufliche M obilität dar. Es ist 
richtig, daß hier die bisherigen Be
stimmungen des Gesetzes über 
A rbeitsverm ittlung und A rbeits
losenversicherung (AVAVG) ver
tieft und erw eitert werden. Zur 
Schaffung sinnvoller Maßnahmen 
auf dem beruflichen Sektor ist es 
aber erforderlich, daß
□  die Arbeitsm arkt- und Berufs
forschung ausgedehnt wird, um Er
kenntnisse für zukünftige Entwick
lungen zu erhalten und hieran 
aktive arbeitsmarktpolitische Maß
nahmen zu orientieren;
□  die Schulpolitik mehr als bisher 
die Gegebenheiten des Berufs
lebens berücksichtigt, d. h. daß 
bereits den jungen Menschen die 
besonderen Verhältnisse des Be
rufslebens verm ittelt werden und 
sie besser vorbereitet ins Berufs
leben eintreten;
□  zur Erreichung eines höchst
möglichen Effektes der Berufsaus
bildung die Berufsausbildungs
systeme so umgebaut werden, daß 
die Berufsausbildung dem einzelnen 
eine höchstmögliche Sicherung für 
die Ausübung einer Erwerbstätig
keit gibt.

Mehr und mehr setzt sich die seit 
Jahren vom DGB vertretene Auf
fassung durch, daß berufliche Bil
dungsmaßnahmen eine öffentliche 
Aufgabe sind. So betont die Bun
desregierung im März 1967 (Druck
sache V/1580), „berufliche Fortbil
dung ist deshalb . . .  ein w i c h 
t i g e s  A n l i e g e n  m o d e r n e r  
G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k " .

Auch die Sozialausschüsse der 
CDU weisen in  ihrer Offenbur
ger Erklärung darauf hin, daß „be
rufliche Ausbildung eine Gemein
schaftsaufgabe" ist. Die bildungs
politischen Leitsätze der SPD erklä
ren ebenfalls, daß „Berufsausbil
dung eine öffentliche Aufgabe" sei. 
Aus diesen politischen Aussagen 
ist zu erkennen, daß mehr als in 
der Vergangenheit der Frage der 
beruflichen Ausbildung und damit 
der sogenannten beruflichen Mobi
lität Aufmerksamkeit geschenkt 
wird und die inneren Zusammen
hänge zwischen qualifizierten Ar
beitskräften und volkswirtschaft
lichen Notwendigkeiten erkannt 
werden.

Diese Erkenntnisse finden aber 
nicht voll-inhaltlich ihren N ieder
schlag im Arbeitsförderungsgesetz. 
W enn es richtig ist, daß bessere 
Ausbildung und damit verbesserte 
berufliche Qualifikationen für das 
W irtschaftsleben notwendig sind, 
dann ist es auch sicher, daß unsere 
Volkswirtschaft und damit alle Bür
ger unseres Landes von diesen 
Maßnahmen profitieren. Ebenso wie 
verbesserte wissenschaftliche und 
akademische „Berufs"ausbildung 
dem Volksganzen dient, ist dieses 
auch bei einer Ausbildung zur er
höhten beruflichen Qualifikation 
der Arbeitnehmer der Fall. Da ein 
allgemeines Interesse vorliegt und 
Berufsausbildung eine öffentliche 
Aufgabe ist, müssen diese Maß
nahmen deshalb auch aus öffent
lichen M itteln finanziert werden — 
wie es bereits in der Vergangen
heit bei der Berufsausbildung der 
Akadem iker weitgehend der Fall 
war.

Finanzierung der iViaßnahmen

Es erhebt sich also die Frage, wa
rum die Berufsausbildungskosten 
der Arbeitnehmer, wie es das Ar
beitsförderungsgesetz vorsieht, aus
schließlich von den Arbeitnehmern
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selbst direkt oder indirekt getragen 
werden sollen. Denn das Gesetz 
sieht vor, daß die geplanten Maß
nahmen zur finanziellen Unter
stützung der Lehrlingsausbildung, 
zur Umschulung, W eiter- und Fort
bildung der Erwachsenen nur aus 
Beiträgen der Arbeitslosenversiche
rung gezahlt werden sollen. Nach 
dem Gesetz sind sowohl die Lehr
gangskosten als auch die Kosten 
des Lebensbedarfs (Unterhaltsgeld, 
Berufsausbildungsbeihilfen, Lehr
gangskosten) von den Arbeitneh
mern zu tragen. Aber auch die not
wendigen Investitionen für die 
Schaffung von Ausbildungseinrich
tungen sollen den Beiträgen en t
nommen werden. Daneben sieht 
der Gesetzentwurf vor, daß nicht 
nur die versidierungspflichtigen 
Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch 
auf derartige Leistungen haben, 
sondern daß jeder Staatsbürger 
diesen Anspruch erhält, d. h. also, 
daß die Arbeitnehmer im Gegensatz 
zu anderen Bevölkerungsgruppen 
ihre eigene Ausbildung nicht nur 
selbst finanzieren sollen, sondern 
daß darüber hinaus auch Nichtver
sicherte Rechtsanspruch auf Zah
lung aus den Beiträgen der Ver
sicherten haben.

Einseitige Belastung

So notwendig die verstärkte be
rufliche M obilität ist, so wenig ist 
es logisch, daß die finanzielle Last 
einseitig den Arbeitnehmern anzu
lasten ist und sie damit für Staats
verpflichtungen finanziell eintreten 
zu lassen. Bereits heute werden aus 
den Beitragsaufkommen der A rbeit
nehm er wesentliche Staatsaufgaben 
finanziert. Denn durch das Finanz
planungsgesetz hat der Bund finan
zielle Lasten, wie zum Beispiel Ar
beitslosenfürsorge, Leistungsförde
rungsprogramm, auf die Beitrags
zahler abgewälzt. Und durch dieses 
Arbeitsförderungsgesetz werden 
weitere erhebliche Beträge aus der 
Arbeitslosenversicherung entnom
men werden müssen. Es ist immer
hin bezeichnend, daß die Arbeits
losenversicherung im Jahre 1967 
mit 840 Mill. DM für Nichtversiche
rungszwecke, das sind 38 Vo der 
Beiträge, belastet wurde; 1968 ist

mit 1,096 Mrd. DM, das sind 50 “/o 
des Beitragsaufkommens, zu rech
nen.

Es ist zu erwarten, daß nach In
krafttreten des Arbeitsförderungs
gesetzes diese Aufwendungen für 
Nichtversicherungszwecke erheblich 
steigen und entweder zu einem 
schnellen V erzehr des Rücklage
vermögens oder zu einer erheb
lichen Beitragssteigerung führen. 
Da das Arbeitsförderungsgesetz 
noch während des Zeitraums der 
mittelfristigen Finanzplanung — 
nämlich 1969 — wirksam werden 
soll, muß diese Frage der Finan
zierung in die m ittelfristige Finanz
planung einbezogen werden. Der 
Deutsche Gewerkschaftsbund be
grüßt zwar grundsätzlich die vor
gesehenen Maßnahmen der beruf- 
lidien Mobilität. Er lehnt aber die 
einseitige finanzielle Belastung der 
Arbeitnehmer strikt ab.

Reform de r A rbe its losenvers icherung

Nach den V orstellungen des DGB 
sollte in einem Arbeitsförderungs
gesetz auch die Arbeitslosenver- 
sicäierung grundlegend reformiert 
werden. Dieses ist nicht erfolgt. Im 
Prinzip wird an den bisherigen 
Grundsätzen der Arbeitslosenver- 
sidierung festgehalten, insbeson
dere bleibt die Kompliziertheit der 
rechtlichen Bestimmung bestehen. 
Diese Kompliziertheit führt dazu, 
daß der einzelne Leistungsemp
fänger die Richtigkeit der ihm 
gewährten Leistungen nur sehr 
schwer nachprüfen kann und ver
hindert auch die volle Ausnutzung 
technischer Arbeitsmethoden, z. B. 
durch elektronische D atenverarbei
tung. Es wäre sidierlidi besser, ein 
vereinfachtes, durchsichtiges Lei
stungsrecht aufzubauen. Im Falle 
der Arbeitslosigkeit oder Kurz
arbeit könnte dann schneller gehol
fen werden.

Audi die Herstellung der Naht- 
losigkeit zwisdien diesem und den 
sonstigen Sozialgesetzen ist nicht 
gelöst. Immer wieder tritt der Fall 
ein, daß zum Beispiel einzelne Ar
beitnehm er von den Rentenver- 
sidierungen noch als erwerbsfähig 
betrachtet werden, daß aber die

A rbeitsäm ter eine Verm ittlungs
unfähigkeit erklären. H ier ist es 
dringend notwendig, bei der Er
örterung des Arbeitsförderungs
gesetzes die Harmonisierung zwi
schen den einzelnen Sozialgesetzen 
herzustellen, um den Betroffenen 
einen durdigehenden lüdcenlosen 
Sdiutz zu gewähren.

Arbeitslosengeld

Die Geldleistungen bei Arbeits
losigkeit oder Teilarbeitslosigkeit 
(Kurzarbeitergeld, Schlechtwetter
geld) werden mit diesem Gesetz
entwurf ebenfalls nicht verbessert. 
N adi wie vor müssen Arbeitslose 
als Hauptbetragsem pfänger auf fast 
40 “/o ihres bisherigen N e t t o  loh- 
nes verziditen. Das bedeutet für den 
Betroffenen, daß er seinen bisheri
gen Lebensstandard tiefgreifend 
senken muß. Dieses Absinken liegt 
aber w eder im Interesse des ein
zelnen noch im Interesse der ge
samten Volkswirtschaft. Denn die 
Verminderung des N ettoeinkom 
mens schlägt sich sofort in einer 
Verminderung der Kaufkraft nieder
— Kaufkraftminderung vertieft 
aber Rezessionserscheinungen und 
dient nicht ihrer Behebung.

Es ist eine alte Forderung des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes, 
daß einem Vollarbeitslosen mind. 
65 “/o seines bisherigen B r u t t o -  
arbeitseinkommens gesidiert w er
den sollten, zuzüglidi der not
wendigen Familienzuschläge. Zwar 
wird immer wieder der Einwand 
erhoben, daß ein hohes A rbeits
losengeld den Arbeitswillen lähme
— und es mag audi zutreffen, daß 
in Einzelfällen A rbeitsunwilligkeit 
vorliegt. Aber gegen einen mögli
chen Mißbrauch in Einzelfällen gibt 
es genug Möglichkeiten, sich zu 
schützen. Es ist aber unrichtig, ge
nerell eine derartige Arbeits
unwilligkeit im Zusammenhang mit 
der Leistungshöhe zu behaupten. 
Die Erfahrung lehrt vielmehr, daß 
Arbeitnehm er besonderen W ert auf 
eine echte Beschäftigung legen und 
nur im äußersten Notfall A rbeits
losengeld in Anspruch nehmen. Im 
übrigen muß audi bedacht werden, 
daß der einzelne Arbeitnehm er hilf
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los dem Gesdiehen auf dem Arbeits- 
markt ausgeliefert ist. Deshalb 
müssen ihm, wenn er unverschuldet 
in diese Not gerät und seine A r
beitskraft nicht verw erten kann, 
ausreichende Leistungen gewährt 
werden, die ihn in die Lage verset
zen, seine bisherige Lebenshaltung 
weitgehend zu sichern.

Internationale Verpflichtungen

Weiter hält das Arbeitsförde
rungsgesetz noch an einer überhol
ten und unrechtmäßigen Bestim
mung fest. Die Bundesregierung hat 
sich bereits 1956 durch die A nnah
me des Übereinkommens 102 der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
verpflichtet, d ie dort festgesetzten 
Normen in der Bundesrepublik gel
ten zu lassen. Nach diesem Überein
kommen darf Arbeitslosengeld nur 
einem unm ittelbar am A rbeits
kampf Beteiligten verw eigert w er
den. Die m ittelbar durch Auswir
kung eines Arbeitskampfes arbeits
los gewordenen Arbeitnehm er müs
sen entsprechend diesem Überein
kommen Unterstützungen erhalten. 
Das jetzige Arbeitsförderungsgesetz 
sieht aber entgegen dieser inter
nationalen Verpflichtung weiterhin 
vor, daß den m ittelbar durch 
Kampfmaßnahmen arbeitslos ge
wordenen Arbeitnehmern, also den 
Nichtstreikenden, die ihnen recht
mäßig zustehenden Arbeitslosen
versicherungsleistungen vorenthal
ten werden. In diesem Falle scheint 
es mehr als bedenklich, auf der 
einen Seite internationale V er
pflichtungen einzugehen und auf 
der anderen Seite nicht die über
nommenen Verpflichtungen im 
eigenen Land zu realisieren.

Einschränl<ung der Selbstverwaltung

Die Arbeitsämter, Landesarbeits
ämter und die Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung und A rbeits
losenversicherung haben seit ihrem 
Bestehen eine Selbstverwaltung. 
Diese Selbstverwaltung, die ein 
Stück praktizierte Demokratie ist, 
hat sich hervorragend bewährt. 
Eine Arbeitsmarktverwaltung, mag 
sie konstruiert sein, wie sie will, 
kann ohne die aktive M itarbeit der

am Arbeitsmarktgeschehen betei
ligten Arbeitgeber und Arbeit
nehmer nicht sinnvoll arbeiten. 
Dieser Grundgedanke ist in der 
Bundesrepublik verwirklicht. Nun 
sieht leider das Arbeitsförderungs
gesetz vor, daß in einer Reihe von 
Fragen die Funktionen der Selbst
verwaltung eingeschränkt werden 
sollen. Die Selbstverwaltung und 
damit die Bundesanstalt sollen 
einem verstärkten Aufsichtsrecht 
unterliegen. Es erfolgen eine weit
gehende Beseitigung der Verfü
gungsgewalt über das Rücklage
vermögen und eine Abschwächung 
der Ausgestaltungsmöglichkeiten 
der dieser A nstalt übertragenen 
Aufgaben. Daneben soll die dyna
mische Initiative der Selbstverwal
tung durch eine V erstärkung des 
Rechtsverordnungsverfahrens ein
geengt werden. Es ist unerfindlich, 
aus welchen Gründen diese Ein
schränkung der Selbstverwaltung 
erfolgen soll.

Schon vor Jahren sind durch die 
Initiative der Selbstverwaltung 
einige nunmehr in das Gesetz auf
genommene Maßnahmen, wie zum 
Beispiel die Vertiefung der Berufs
aufklärung, die Schaffung der Ar
beitsberatung und die Errichtung 
eines Arbeitsm arkt- und Berufs
forschungsinstitutes, geschaffen wor
den. W enn man derartige Auf
gaben, die von der Selbstverwal
tung entwickelt wurden, nun in das 
Gesetz übernimmt, so sind sie als 
gut und zweckmäßig anerkannt 
worden.

Strukturhilfen

Auch auf dem Gebiet der Struk
turhilfen hat die Selbstverwaltung 
der Bundesanstalt eine besondere 
A ktivität entwickelt. Bisher wurden 
über 4,6 Mrd. DM für diese Zwecke 
investiert, darunter 1,6 Mrd. DM für 
W ohnungsbau, 949 Mill. DM für 
Verkehrsanlagen, 860 Mill. DM für 
Investitionen und Aufträge der 
W irtschaft sowie 400 Mill. DM für 
kommunale Institutionen in Ab
stimmung mit der Bundesbank und 
den zuständigen Bundesministerien. 
Die Organe der Selbstverwaltung 
haben also das Rücklagevermögen

nicht nur „verwaltet", sondern im 
Sinne einer echten arbeitsm arkt
politischen Zielsetzung angelegt. 
Obwohl derartig hohe Summen 
zum Teil langfristig angelegt w ur
den, ist es der Selbstverwaltung 
gelungen, die notwendige Liquidi
tät zu erhalten. Nur durch diese 
beispielhafte Liquidität w ar es 
möglich, die erhöhten Anforderun
gen — bedingt durch Arbeitslosig
keit und Kurzarbeit — abzudecken, 
ohne daß irgendwelche anderen 
Stellen Hilfe leisten mußten. Auch 
während der Rezession hat die 
Bundesanstalt allein in diesem Jahr 
über 1 Mrd. DM Hilfen für Investi
tionen und Strukturprogramme ge
währt. Eine derartig weitsichtige 
Finanzpolitik der Bundesanstalt, die 
man tatsächlich als vorbildlich be
zeichnen kann, ist auch eine Lei
stung der Selbstverwaltungsorgane.

Zusammenfassend ist also fest
zustellen, daß
□  mit der Vertiefung der Maß
nahmen zur beruflichen M obilität 
ein T e i l  notwendiger staatlicher 
Maßnahmen im Sinne der Errei
chung der Vollbeschäftigung be
grüßt wird;
□  die Finanzierung von Staatsauf
gaben, also für Nichtversicherungs
zwecke aus Beitragsmitteln, abzu
lehnen ist;

□  die Leistungen in der Arbeits
losenversicherung so verbessert 
werden müssen, daß durch Arbeits
losigkeit weder der Lebensstandard 
des einzelnen noch seine Kaufkraft 
über Gebühr absinken;

□  das Prinzip der Selbstverwal
tung, d. h. die eigene V erantwort
lichkeit der am Arbeitsm arkt
geschehen Beteiligten, erhalten 
bleiben muß. Sie darf nicht einge
schränkt oder aufgehoben werden.

Es ist sicher, daß die Beratung im 
Bundestag noch zu Auseinanderset
zungen führen wird. Es ist zu hof
fen, daß der Bundestag dieses Ge
setz möglichst bald in einer Form 
verabschiedet, die den Belangen 
der Arbeitnehm er und der Volks
wirtschaft gerecht wird und sie vor 
einseitigen, ungerechtfertigten La
sten bewahrt.
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Dr. Wolfgang f ic h ie r ,  Köln;

Selbstverwaltung der Bundesanstalt erhalten

Leider ist die von den Sozialpart
nern mit den Experten des Mini

steriums entworfene Konzeption 
dieser neuen gesetzlichen Grund
lage durch zahlreiche Vorwegrege
lungen durchkreuzt worden. Den 
noch kann man mit Befriedigung fest
stellen, daß der Entwurf der Bundes
regierung zahlreichen Vorschlägen, 
die die Bundesvereinigung im Zu
sammenhang mit der Beratung der 
Referentenentwürfe gem adit hatte, 
Rechnung getragen hat. Insbeson
dere ist zu begrüßen, daß sich der 
Gesetzentwurf im Rahmen der so
zialen Sicherung gegen Arbeits
losigkeit eindeutig zum Versiche
rungsprinzip bekennt und daß von 
zahlreichen zunächst vorgesehenen 
Bestimmungen, die die Kompeten
zen der Selbstverwaltung der Bun
desanstalt entscheidend einschrän
ken sollten, doch wieder Abstand 
genommen worden ist.

Unveränderte Ziele

Nach dem neuen Gesetz sollen in 
Zukunft die Maßnahmen zur V er
hütung der Arbeitslosigkeit, ins
besondere berufliche Anpassungs
maßnahmen, stärker als bisher in 
den Vordergrund der Tätigkeit der 
Bundesanstalt treten. Daneben be
halten jedoch •— wie es in der Be
gründung ausdrücklich heißt •— die 
Leistungen im Falle der A rbeits
losigkeit uneingeschränkt ihre Be
deutung. Der Grundsatz, daß die 
Vermittlung in Arbeits- oder Be
rufsausbildungsstellen den Leistun
gen der Arbeitslosenversicherung 
und der Arbeitslosenhilfe Vorgehen, 
ist bereits jetzt im § 36 des AVAVG 
verankert. Insoweit enthält der 
Entwurf des Arbeitsförderungs
gesetzes keine neue Zielsetzung. 
Doch werden nun auch die Maß
nahmen der beruflichen Förderung 
expressis verbis in die Vorrangig
keit einbezogen, während sie im 
AVAVG im Abschnitt „Maßnahmen 
zur V erhütung und Beendigung der

Arbeitslosigkeit" mehr dem Lei
stungsrecht zugeordnet waren.

Erweitertes Instrumentarium

Da berufliche Förderungsmaßnah
men eine wesentliche Bedeutung 
für die Berufsberatung und die A r
beitsverm ittlung haben und auch 
organisatorisch stets in den V er
mittlungsabteilungen der A rbeits
äm ter lagen, ist die im AFG vor
gesehene Einordnung hinter den 
Vorschriften zur Berufsbc;ratung 
und Arbeitsverm ittlung an sich 
richtig. Die Tatsache aber, daß sie 
jetzt statt Kann- echte M ußleistun
gen v/erden, berechtigt zu dem 
Verdacht, daß die Bundesanstalt 
gezwungen werden soll, außerhalb 
des Versicherungsprinzips liegende 
Bildungsaufgaben aus Beitragsmit
teln zu finanzieren, die dem Staat 
und nicht der Versichertengemein
schaft obliegen. Der Verdacht wird 
durch eine Bemerkung in der amt
lichen Begründung verstärkt, wo
nach die Bundesanstalt „zu einem 
wirkungsvollen Instrument der be
ruflichen Bildungspolitik werden 
soll". Solange die Selbstverwal
tungsorgane — wie es bei den ein
zelnen Bestimmungen des AFG 
vorgesehen ist — Voraussetzungen 
und Höhe der Leistungen festlegen 
können, besteht die Gewähr, daß 
sie im Rahmen der Mittel zur V er
hütung und Beendigung der A r
beitslosigkeit und im Bereich des 
Versicherungsprinzips bleiben. Es 
ist deshalb zur Klärung des W il
lens des Gesetzgebers notwendig, 
den § 187 Abs. 5 AFG zu streichen, 
der dem Bundesarbeitsminister das 
Recht geben soll, auf dem Gebiete 
der beruflichen Förderung Rechts
verordnungen zu erlassen, wenn 
die Bundesanstalt nicht innerhalb 
eines Jahres seinen Vorstellungen 
entsprechende Anordnungen erläßt. 
W enn diese Klarstellung erfolgen 
würde, könnte man es uneinge
schränkt begrüßen, daß das Instru
mentarium, das der Bundesanstalt

bereits je tzt zur V erhütung und 
Beendigung der Arbeitslosigkeit 
zur Verfügung steht, w eiter aus
gebaut wird, obwohl damit gewisse 
finanzielle Schwerpunktverlagerun
gen vorgenommen werden. Dem in 
unserem modernen Sozialversiche
rungssystem immer stärker hervor
tretenden Grundsatz, wonach 
Vorbeugen besser als Heilen ist, 
würde damit auch im System der 
Arbeitslosenversicherung ein en t
scheidender Vorrang eingeräumt 
werden. Das genannte Ziel soll 
durch Intensivierung der A rbeits
marktforschung, durch eine breitere 
Berufsausbildung, eine vertiefte 
Berufsberatung, eine qualifizierte 
Arbeitsvermittlung, durch umfas
sende Förderung der beruflichen 
Bildung sowie durch Strukturhilfen 
mit arbeitsmarktpolitischen Ziel
setzungen erreicht werden.

Nicht nur neue Initiativen

Es darf nicht übersehen werden, 
daß die Bundesanstalt auf allen 
Gebieten, die das Gesetz ihr zu
weist, auch bisher nicht ohne Er
folg tätig gewesen ist. Insbeson
dere die Selbstverwaltung der 
Bundesanstalt hat in der V ergan
genheit entscheidende Initiativen 
für aktive Maßnahmen auf dem 
Arbeitsm arkt ergriffen. So wurde 
auf Veranlassung der Selbstver
waltung bereits vor Jahresfrist ein 
Institut für Arbeitsm arkt- und Be
rufsforschung eingerichtet. Zu Un
recht wird das häufig als neue Er
kenntnis und Errungenschaft des 
AFG hingestellt. Die Selbst
verwaltung hat ferner wichtige 
Impulse für eine moderne Berufs
aufklärung, Berufs- und A rbeits
beratung gegeben, wobei der 
Beratungsgedanke gegenüber der 
Arbeitsvermittlung stärker in den 
Vordergrund geschoben worden ist. 
Der Vorstand der Bundesanstalt 
hat, was ebenfalls in der Öffent
lichkeit außer acht gelassen wird, 
aus dem Rücklagevermögen bisher 
mehr als 6 Mrd. DM für struktur-
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politische Maßnahmen zur V er
fügung gestellt, die sich günstig 
auf den Arbeitsm arkt auswirken. 
Für Maßnahmen zur V erhütung und 
Beendigung der Arbeitslosigkeit — 
insbesondere für berufsfördernde 
Hilfen, zur Förderung der Arbeits
aufnahme und für den Bau von Ar
beiter- und Jugendwohnheimen — 
sind bisher von der Bundesanstalt 
rund Mrd. DM ausgegeben
worden.

Die Grenzen für die Tätigkeit der 
Bundesanstalt liegen im Versiche
rungsprinzip, in das alle Maßnahmen 
letzten Endes einzuordnen sind. 
Nach § 38 AVAVG sollen die Maß
nahmen der Bundesanstalt dazu bei
tragen, Arbeitslosigkeit und Mangel 
an Arbeitskräften zu vermeiden 
oder zu beheben. Den gleichen 
Grundgedanken enthält auch § 3 
des Arbeitsförderungsgesetzes. Die
ser Grundgedanke muß im gesam
ten AEG konsequent verfolgt 
werden.

Keine Patentiösungen

Das Arbeitsförderungsgesetz kann 
kein Patentrezept dafür geben, daß 
es Arbeitslosigkeit künftig nicht 
mehr gibt. Nachdem es noch kein 
volkswirtschaftliches Instrumen
tarium gibt, das Konjunkturschwan
kungen ausschließt, gibt es auch 
keine Möglichkeiten, die Gefahr 
der Arbeitslosigkeit für immer zu 
bannen. Die entscheidenden Im
pulse für die Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt gehen nun einmal 
von der Wirtschaft aus. W enn die 
Betriebe genügend Aufträge haben, 
können sie auch Arbeitskräfte in 
ausreichender Zahl beschäftigen. 
Verschlechtert sich ihre Auftrags
lage, müssen sie zwangsläufig zur 
Kurzarbeit übergehen oder gar A r
beitskräfte entlassen. Der im Ge
setz vorgesehene Ausbau der Maß
nahmen zur Erhaltung und Schaf
fung von Arbeitsplätzen ist not
wendig, darf aber nicht in seiner 
Wirkung überschätzt werden.

Ausbau der Beratungstätigkeit

Die wichtigste Aufgabe der Ar
beitsverwaltung wird auch nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz darin

bestehen, daß arbeitsuchende A r
beitnehmer auf unbesetzte Arbeits
plätze verm ittelt werden und die 
Zahl der offenen Stellen möglichst 
niedrig gehalten wird. Die immer 
größere Differenzierung des Ar
beitsm arktes und die damit für den 
einzelnen Arbeitnehmer immer 
unübersichtlicher werdenden Mög
lichkeiten erfordern im Zusammen
hang mit der Arbeitsvermittlung 
insbesondere den Ausbau der Ar
beitsberatung für die A rbeit
suchenden, die es ermöglicht, nicht 
nur jeweils die Tätigkeit zu wäh
len, die den Fähigkeiten des einzel
nen am besten entspricht, sondern 
auch zu prüfen, inwieweit ihre V er
mittlungsfähigkeit durch berufliche 
Anpassungsmaßnahmen verbessert 
werden kann. In besonderem Maße 
dürfte diese Intensivierung und 
Verfeinerung der bisherigen Arbeit 
der Arbeitsäm ter auf dem Gebiete 
der Berufsaufklärung und Berufs
beratung notwendig sein, weil mit 
dieser Beratungstätigkeit jeweils 
für einen Jahrgang von Schul
abgängern entscheidende Weichen 
für das Berufsleben gestellt w er
den. Die Bundesvereinigung stellt 
daher mit Genugtuung fest, daß die 
Bundesanstalt schon jetzt im Rah
men des AVAVG ständig um einen 
Ausbau dieser Tätigkeit bemüht ist 
und daß durch das Arbeitsförde
rungsgesetz weitere Möglichkeiten 
für eine Intensivierung dieses Auf
gabengebietes gegeben werden.

Private und öffentliche 
Biidungsmaßnahmen

Angesichts des durch technische 
Entwicklung und Strukturwandel 
verursachten Entwicklungsprozesses 
in der W irtschaft wird wohl nie
mand ernstlich die Bedeutung be
ruflicher Bildungsmaßnahmen auch 
für Erwachsene bestreiten. Doch 
muß auch in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen werden, daß 
die W irtschaft es bisher schon als 
ihre selbstverständliche Pflicht an
gesehen hat, prim är selbst die ma
teriellen und finanziellen V oraus
setzungen für eine berufliche An
passung der Arbeitnehm er in den 
Betrieben zu schaffen. Die Bundes

vereinigung der Deutschen Arbeit
geberverbände ist daher der Mei
nung, daß die bewährten M aßnah
men der Betriebe und Verbände 
auf diesem Gebiet nunmehr nicht 
durch die künftige Bundesanstalt 
für Arbeit abgelöst werden dürfen. 
Es w äre bedauerlich, wenn die vor
gesehenen großzügigen Möglich
keiten, die der Bundesanstalt 
gegeben werden sollen, in entschei
dendem Umfang lediglich zu einer 
Aufgaben- und Belastungsverlage
rung führen würden. Die Bundes
anstalt sollte daher individuell nur 
dort Hilfe für eine berufliche 
Anpassung geben, wo — um die 
Gefahr der Arbeitslosigkeit zu 
vermeiden — ein Betriebswechsel 
vorgenommen werden muß und in 
diesem Zusammenhang berufliche 
Bildungsmaßnahmen erforderlich 
werden. Solche Hilfen können 
ferner dann gegeben werden, wenn 
aus sonstigen arbeitsm arktpoli
tischen Gründen ein allgemeines 
Förderungsinteresse besteht. Insti
tutionell sollten dort, wo Lücken 
bestehen, diese Lücken ausgefüllt 
werden und notfalls in solchen Fäl
len finanzielle Hilfen gegeben w er
den, um Modelleinrichtungen für 
berufliche Bildungsmaßnahmen zu 
erproben. Berufliche Bildungsmaß
nahmen sollten daher von der 
Bundesanstalt ihrem W esen gemäß 
primär unter arbeitsm arktpoliti
schen Gesichtspunkten durchgeführt 
werden.

Problematische Finanzierung

Es ist daher nur folgerichtig, wenn 
diese Maßnahmen als originäre 
Aufgaben der Bundesanstalt für 
Arbeit zur V erhütung von Arbeits
losigkeit angesehen werden, die 
letzten Endes die Bundesanstalt 
davor schützen sollten, daß sie an 
Arbeitslose hohe Barleistungen zu 
entrichten hat. Die Bundesvereini
gung teilt daher die Ansicht der 
Bundesregierung, wonach auch die
se Maßnahmen aus den gemeinsam 
von Arbeitgebern und Arbeitneh
mern zu entrichtenden Versiche
rungsbeiträgen zu finanzieren sind, 
wobei allerdings kein getrennter 
Beitrag von Arbeitgebern und
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Arbeitnehmern — wie es das 
Arbeitsförderungsgesetz vorsieht — 
erwogen werden sollte. Mit aller 
Entschiedenheit wendet sie sich 
aber dagegen, daß künftig die 
Sachleistungen der Bundesanstalt 
aus steuerähnlichen Mitteln, die in 
Form einer besonderen A rbeits
marktabgabe neben dem Versiche
rungsbeitrag aufzubringen wären, 
finanziert werden. Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer müssen ihre Legiti
mation behalten, im Rahmen der 
Selbstverwaltung der Bundesanstalt 
bei Durchführung dieser M aßnah
men entscheidend mitzuwirken und 
mitzugestalten, weil dadurch die 
Interessen der Arbeitgeber und 
A rbeitnehm er maßgeblich unmittel
bar berührt werden. Eine solche 
Legitimation würde entfallen, wenn 
diese Aufgaben künftig aus steuer- 
ähnlidien M itteln finanziert würden. 
Die Einbeziehung eines weiteren 
Personenkreises für die Finanzie
rung der Aufgaben der Bundes
anstalt wäre auch deswegen nicht 
gerechtfertigt, weil auch die Sach
leistungen der Bundesanstalt fast 
ausschließlich nur Arbeitnehmern, 
also Beitragszahlern, zugute kom
men. Es besteht deshalb kein Anlaß 
zur Änderung des Finanzierungs- 
systems oder gar der Struktur der 
Bundesanstalt als Zweig der sozia
len Sicherheit, Nach den bisherigen 
Erfahrungen kann erw artet werden, 
daß durch die berufliche Förderung 
mit Mitteln des AFG nur in ver
schwindend geringem Maße Perso
nen begünstigt werden, die sich 
nicht in den Kreis der Solidar- 
gemeinschaft der Beitragspflichtigen 
einordnen lassen. So ist es zu be
grüßen, daß das AFG im § 233 vor
sieht, daß diese Frage erst auf
gegriffen werden soll, wenn bis 
Ende des Jahres 1975 Erfahrungen 
gesammelt worden sind.

Kein Arbeitslosengeld bei 
Arbeitskämpfen

Die Bundesvereinigung setzt sich 
mit aller Entschiedenheit dafür ein, 
daß die Bundesanstalt als eine 
Selbstverwaltungskörperschaft des 
öffentlichen Rechts, ln der Arbeit
geber und Arbeitnehmer bisher

vertrauensvoll zusammengewirkt 
haben, eine strikte N eutralität ge
genüber den Sozialpartnern be
wahrt. Sie wendet sich daher gegen 
den Vorschlag des Bundesrates, 
nach dem entgegen dem geltenden 
Recht künftig alle m ittelbar durch 
Arbeitskämpfe betroffenen A rbeit
nehmer einen Rechtsanspruch auf 
Arbeitslosengeld haben sollen. 
Denn dadurch würde diese N eutra
lität in Frage gestellt. Die Bundes
regierung hat den Beschluß des 
Bundesrates mit Recht zurück
gewiesen und gleichfalls den 
Standpunkt vertreten, daß eine 
solche Regelung die Bereitschaft 
der Arbeitnehmer zur Solidarität 
stärken und damit den A rbeits
kampf beeinflussen würde. Abge
sehen davon, daß die Arbeitslosen
versicherung als Sdiadensversiche- 
rung ein derartiges Risiko, das 
weder voraussehbar, noch voraus
berechenbar ist, gar nicht tragen 
könnte, würde den Arbeitgebern 
zugemutet, mit ihren Beitragsmitteln 
Arbeitskämpfe zu finanzieren, die 
sich gegen sie selbst richten.

Mit Recht wendet sich die Bundes
regierung auch gegen den Vor
schlag des Bundesrates, die A rbeit
geber zu verpflichten, den A rbeits
ämtern geplante Betriebsverände
rungen anzuzeigen. Eine solche 
Verpfliciitung w äre in vielen Fäl
len mit lebenswichtigen Interessen 
der Betriebe an einer möglichst 
langen Geheimhaltung von Be
triebsveränderungen nicht zu ver
einbaren. Die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten der Betriebe könn
ten durch eine solche Anzeigepflicht 
erheblich vergrößert werden.

Beibehaltung des 
Selbstverwaltungsprinzips

Eine Einschränkung der autono
men Rechtsetzungsbefugnisse der 
zentralen Selbstverwaltungsorgane 
der Bundesanstalt, wie sie der Bun
desrat insbesondere auf dem Gebiet 
der berufsbildenden Maßnahmen 
anstrebt, ist gleichfalls zurückzu
weisen. Gerade auf diesem Gebiet 
ist es notwendig, die Regelung der 
Einzelheiten so flexibel wie mög
lich zu gestalten und sie den Prak

tikern aus der Wirtschaft, die im 
V erwaltungsrat der Bundesanstalt 
vertreten sind, zu überlassen. Es 
muß auch abgelehnt werden, daß 
der Arbeitsm inister ermächtigt 
w erden soll, in einzelnen Fällen 
anstelle vorgesehener Anordnun
gen der Selbstverwaltung Rechts
verordnungen unter bestimmten 
Voraussetzungen zu erlassen. W enn 
das Prinzip der Selbstverwaltung 
den Grundsatz der Selbstverant
wortung enthält, dürfte es nicht 
notwendig sein, Maßnahmen zur 
Ersatzvornahme vorzusehen. Be
dauerlich ist auch, daß das neue 
Gesetz keine Vorschrift enthält, die 
dem § 11 AVAVG entspricht, wo
nach bei der Erledigung von An
gelegenheiten der Arbeitslosenver
sicherung die V ertreter der öffent- 
lidien Körperschaft in den Organen 
nicht mitwirken. Das Prinzip der 
Selbstverwaltung nur durch A rbeit
geber und Arbeitnehm er in reinen 
Versicherungsangelegenheiten soll
te auch künftig aufrechterhalten 
bleiben.

Verbesserung ohne Umgestaltung

Die geltenden Bestimmungen en t
halten die Grundlagen für eine 
W eiterentwicklung des Aufgaben
bereiches der Bundesanstalt in dem 
auch vom Arbeitsförderungsgesetz 
erstrebten Sinn. Eine Intensivie
rung dieser Aufgaben ist von den 
zentralen Selbstverwaltungsorga
nen der Bundesanstalt teilweise 
bereits weitgehend durchgeführt 
oder zumindest eingeleitet. Die 
Fortführung ist ein Gebot unserer 
wirtschaftlichen Entwicklung, zu 
der sich die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände 
bekennt. Sie begrüßt deshalb inso
w eit den Entwurf des von der 
Bundesregierung vorgelegten A r
beitsförderungsgesetzes, weil damit 
auch der Gesetzgeber die vorge
nannten Initiativen der Selbstver
waltung anerkennt. Der aus einigen 
Passagen der Begründung und ver
schiedenen vorstehend aufgeführ
ten Bestimmungen zu entnehmende 
Trend einer Umgestaltung der 
Bundesanstalt zu einem Amt für 
Bildungs- und Strukturpolitik muß 
aber vermieden werden.
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